
 

Per E-Mail an:      
 
05.09.2025 
Äußerungen des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) im Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf 
eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Hohe-See-Einbringungsgesetzes 
(HSEG) 
 
Sehr geehrte  
sehr geehrter  
 
vielen Dank für Ihre E-Mail Nachricht vom 20. August 2025, mit der Sie dem 
AWI im Rahmen der Verbändeanhörung die Gelegenheit geben, sich erneut 
zu dem Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Hohe-See-
Einbringungsgesetzes (HSEG) zu äußern. 
 
Generell begrüßt das AWI, dass die beabsichtigte Novellierung des Hohe-
See-Einbringungsgesetzes es ermöglicht, die dringend notwendigen 
wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, einschließlich experimenteller 
Freilandstudien, zu weiteren marinen Geo-Engineering Methoden zu 
beantragen und zu genehmigen. Im Rahmen der Novellierung muss jedoch 
sichergestellt werden, dass ein bisher im Gesetz nicht vorhandener flexibler 
Rahmen geschaffen wird, der die Beantragung und Genehmigung auch 
weitergehender Methoden zur Erforschung der Wirkmechanismen im 
Bereich des marinen Geo-Engineering ermöglicht und diese nicht 
kategorisch ausschließt. 
 
Das AWI hatte im Rahmen der ersten Verbändeanhörung am 15.11.2024 
Äußerungen an gesendet. Unter Bezugnahme auf 
diese Äußerungen schlägt das AWI in Abstimmung mit der Mission 
CDRmare der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) in dem 
 

 
 

Referat W I 2 
Recht der Wasserwirtschaft 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Naturschutz, und nukleare Sicherheit  
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 

 
 
Direktor AWI (Interim) 
Direktor Biologische Anstalt 
Helgoland  
 

 
 



 

Referentenwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Hohe-See- Einbringungsgesetzes 
(HSEG) weitergehende inhaltliche Änderungen vor. Zur besseren Übersicht wurden diese 
Änderungsvorschläge in den durch den Referentenentwurf geänderten Text des HSEG eingefügt 
(s. Anlage 1). Ziel dieser Äußerungen ist es, die Beantragung und Genehmigung von 
wissenschaftlicher Forschung nicht übermäßig zu erschweren oder sogar unmöglich machen.  
 
Die Anlage 2 enthält im Teil 1 die Erläuterungen und Begründungen zu den Änderungsvorschlägen 
und im Teil 2 Anmerkungen zu dem im Gesetzentwurf vermerktem Erfüllungsaufwand. 
 
Das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung würde es sehr 
begrüßen, wenn die oben gemachten Änderungsvorschläge bei der Fertigstellung des ersten 
Gesetzes zur Änderung des Hohe-See-Einbringungsgesetzes (HSEG) berücksichtigt und 
umgesetzt werden. Aus den dargelegten operationellen und völker- / verfassungsrechtlichen 
Gründen erscheint dies geboten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
(Direktor (komm.) 
 
 
Anlagen 




